
Stadt Lenzburg

Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde
Lenzburg

vom 30. Oktober 2025

Die Einwohnergemeinde Lenzburg

gestützt auf § 17 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG), erlässt fol-
gende Gemeindeordnung:

A. Allgemeines

Begriff und Organisa-
tion

§1

1 Die Einwohnergemeinde Lenzburg (nachstehend als «Stadt» bezeichnet)
ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts, die das durch ihre
Stadtgrenzen bestimmte Gebiet mit allen Personen, die darin wohnen
oder sich aufhalten, umfasst.

2 Sie untersteht der Organisation mit Einwohnerrat.

Organe

§2

1 Organe der Stadt sind:

a) die Gesamtheit der Stimmberechtigten;

b) der Einwohnerrat;

c) der Stadtrat;

d) der Stadtpräsident bzw, die Stadtpräsidentin;

e) die Kommissionen und Mitarbeitenden mit eigenen Entscheidungsbe-
fugnissen.

B. Die Gesamtheit der Stimmberechtigen

Grundsatz

§3

1 Die Zuständigkeit der Gesamtheit der Stimmberechtigten richtet sich
nach dem kantonalen Recht1.

' Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100) regelt die Zu-
ständigkeiten im § 56. Die jeweils aktuellen kantonalen Regelungen sind im Anschluss an die Gemeindeordnung in den
«Orientierenden Hinweisen» aufgeführt.
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Stadt Lenzburg

Mitwirkungsrechte
der Stimmberechtig-
ten

§4

1 Das obligatorische und fakultative Referendum sowie die weiteren Mit-
wirkungsrechte der Stimmberechtigten richten sich grundsätzlich nach
dem kantonalen Recht.2

2 Diese Geschäfte müssen zusätzlich zu Abs. 1 obligatorisch zum Ent-
scheid an der Urne vorgelegt werden:

a) das Budget mit Steuerfuss;

b) Beschlüsse, die eine einmalige Ausgabe von mehr als CHF 4'000'QOO
zur Folge haben (vorbehalten bleibt lit. d);

c) Beschlüsse für jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als
CHF400'000;

d) Beschlüsse bei Liegenschaftsgeschäften

bei Verkäufen, Tausch oder Einräumen von Baurechten von

mehr als CHF 2'SOO'OOO (Wert der beidseitigen Tauschobjekte
nicht zusammengerechnet, bei Baurechten: kapitalisierter Bau-
rechtszins);

bei Käufen oder Annahme von Baurechten von mehr als

CHF 6'000'OOQ (bei Baurechten: kapitalisierter Baurechtszins).

Gültigkeit von Initia-
tiv- und Referen-

dumsbegehren

§5

1 Initiativ- und Referendumsbegehren müssen einen klar gefassten, sach-
lichen Text enthalten.

2 Sie sind von den Stimmberechtigten gemäss den kantonalen Regelun-
gen auszufüllen.3

3 Initiativ- und Referendumsbegehren dürfen vom gleichen Stimmberech-
tigten nur einmal unterzeichnet werden. Sie sind der Stadtkanzlei zuhan-
den des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Einwohnerrats einzu-

reichen.

4 Das Verfahren bei Initiativ- und Referendumsbegehren richtet sich im
Übrigen nach der kantonalen Gesetzgebung.4

2 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Mitwirkungsrechte in § 57 ff. -> vgl. orientierende Hinweise im
Anschluss an die Gemeindeordnung.

3 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131. 100) regelt die formellen Anforderungen
im § 43 - vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

"Orientierender Hinweis: Das Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100) regelt das Verfahren in den §§ 62a
ff. -> vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.
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Stadt Lenzburg

C. Der Einwohnerrat

Zusammensetzung,
Wahl

Stellvertretung

§6

1 Der Einwohnerrat besteht aus 40 Mitgliedern.

2 Wählbar sind alle Stimmberechtigten, mit diesen Ausnahmen:

a) Nichtwählbarkeitgemäss kantonalem Recht5;

b) alle unmittelbar den Mitgliedern des Stadtrats unterstellten Mit-
arbeitenden der Stadt sowie deren Stellvertretende;

c) alle unmittelbar den Personen gemäss lit. b unterstellten Mitar-
beitenden der Stadt mit Führungsfunktion sowie deren Stellver-
tretende.

3 Die Wahl des Einwohnerrats erfolgt nach den Gesamterneuerungswah-
len des Stadtrats auf eine Amtsdauer von vier Jahren.

§7

1 Die Mitglieder des Einwohnerrats können sich bei längerfristigerVerhin-
de rung vertreten lassen. Es gelten die massgeblichen kantonalen Bestim-
mungen.6

Zuständigkeit

§8

1 Die Zuständigkeit des Einwohnerrats ergibt sich aus der Gemeindeord-
nung und den massgeblichen kantonalen Bestimmungen.7

2 Zusätzlich nimmt der Einwohnerrat die ihm gemäss Gemeindeordnung
obliegenden Wahlen vor.

Organisation

§9

1 Die Wahl des Präsidiums, des Vizepräsidiums, der Stimmenzählenden
sowie deren Funktion richtet sich nach dem kantonalen Recht8 bzw. dem

Geschäftsreglement.

2 Eine Wiederwahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin für die folgenden
zwei Jahre ist ausgeschlossen.

5 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Nichtwählbarkeit im § 65 Abs. 2 -» vgl. orientierende Hinweise
im Anschluss an die Gemeindeordnung.

6 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Stellvertretung im § 65 Abs. 5 -. vgl. orientierende Hinweise im
Anschluss an die Gemeindeordnung.

7 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit des Einwohnerrats im § 55 in Verbindung mit
dem § 20 sowie § 66 -> vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

8 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Wahl des Präsidiums etc. im § 67 -» vgl. orientierende Hinweise
im Anschluss an die Gemeindeordnung.
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Stadt Lenzburg

Geschäftsreglement

Öffentlichkeit

Geschäftsprüfungs-
und Finanzkommis-

sion (GPFK)

§10

1 Der Einwohnerrat beschliesst ein Geschäftsreglement, dessen Erlass
nicht dem Referendum untersteht.

2 Das Geschäftsreglement enthält die ausführenden Bestimmungen, na-
mentlich über die Organisation des Einwohnerrats (inkl. Sitzungsgeld),
über die Verfahrensabläufe und über die parlamentarischen Interven-
tionsinstrumente.

§11

1 Die Verhandlungen des Einwohnerrats sind öffentlich. Aus wichtigen
Gründen kann der Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen werden. Die

Medienvertretenden haben in jedem Falle Zutritt.9

2 Die Traktandenliste sowie Ort und Zeit der Sitzungen des Einwohnerrats
sind öffentlich bekanntzumachen.

§12

1 Der Einwohnerrat wählt aus seiner Mitte eine Geschäftsprüfungs- und
Finanzkommission (GPFK)von neun Mitgliedern sowie deren Präsidenten
bzw. Präsidentin.

2 Der GPFK obliegen die Aufgaben gemäss kantonalem Recht. 10

3 Sie kann in einem Reglement ausführende Bestimmungen erlassen.

D. Der Stadtrat

Zusammensetzung
und Organisation

§13

1 Der Stadtrat besteht aus fünf Mitgliedern.

2 Der Stadtrat fasst seine Beschlüsse als Kollegialbehörde.

3 Der Stadtrat erlässt eine Geschäftsordnung, welche Bestimmungen zur
Organisation des Stadtrats enthält.

4 Der Stadtrat regelt die Delegation von Aufgaben an die Verwaltung.

Zuständigkeit

§14

1 Die Zuständigkeit des Stadtrats ergibt sich aus den massgeblichen kan-
tonalen Bestimmungen. 11

9 Orientierender Hinweis: Diese Regelung entspricht dem § 26 des Gemeindegesetzes -> vgl. orientierende Hinweise im
Anschluss an die Gemeindeordnung.

10 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit der GPFK hauptsächlich im § 47 f. -» vgl. orien-
tierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

" Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt die Zuständigkeit des Stadtrats im § 37 bzw. u.a. auch im GPR -.
vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.
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2 Es stehen ihm zusätzlich insbesondere folgende Befugnisse zu: .

a) der Abschluss von Verträgen über den Erwerb, die Veräusserung und
den Tausch von Liegenschaften, Inbegriffen das Baurecht; der Ent-
scheid ist endgültig, wenn

1. das Geschäft bei Erwerb und vergleichbaren Geschäften den
Höchstbetrag von CHF 4'000'OQO (bei Baurechten: kapitalisier-
ter Baurechtszins) im Einzelfall nicht übersteigt;

2. das Geschäft bei Veräusserung und vergleichbaren Geschäften
den Höchstbetrag von CHF 2'500'OOQ (Wert der beidseitigen
Tauschobjekte nicht zusammengerechnet, bei Baurechten: ka-
pitalisierter Baurechtszins) im Einzelfall nicht übersteigt.

b) die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und
Ausländer gemäss kantonalem Recht12;

c) der Abschluss von Vereinbarungen, die kleinere Bereinigungen der
Stadtgrenzen im Sinne des kantonalen Rechts1 3 betreffen;

d) die Wahl von Abgeordneten in Gemeindeverbände gemäss kantona-
lern Recht14

E. Verschiedene Bestimmungen

Wahlbüro

§15

1 Der Einwohnerrat wählt aus den Stimmberechtigten neun Mitglieder
desWahlbüros1 5. "- -

Amtliches Publika-

tionsorgan

§16

1 Veröffentlichungen erfolgen im lokalen Organ für amtliche Publikatio-
nen, soweit das kantonale Recht nicht zwingend die Publikation im kanto-
nalen Amtsblatt vorschreibt.

2 Das amtliche Publikationsorgan kann in geeigneter elektronischer Form
erscheinen.

3 Der Stadtrat legt das amtliche Publikationsorgan fest.

12 Orientierender Hinweis: Das Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht regelt die Übertragung der Zu-
ständigkeit auf den Stadtrat im § 25 -. vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

" Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz hält im § 4 fest, was unter einer Änderung der Gemeindegrenze zu ver-
stehen ist -* vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

14 Orientierender Hinweis: Das Gemeindegesetz regelt im § 79, dass die Gemeindeordnung diese Zuständigkeit definiert
- vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

15 Orientierender Hinweis: Die Zusammensetzung und Aufgaben des Wahlbüros sind im Gesetz über die politischen
Rechte (GPR; SAR 131 .100) geregelt, insbesondere in den §§ 8 bis 10 sowie §§ 20 ff.
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Stadt Lenzburg

§17

Gebühren der Stadt 1 Soweit nicht separate kommunale Rechtsgrundlagen Gebühren, Abga-
ben etc. festlegen, sind die allgemeinen kantonalen Gebührengrundsätze
anwendbar. 16

Inkrafttreten

§18

1 Die Gemeindeordnung tritt am 1 Juli 2026 in Kraft.

2 Sie ersetzt diejenige vom 24. Juni 2004.

An der Urnenabstimmung vom 8. März 2026 von den Stimmberechtigten angenommen.

Vom Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aarga u am 14. ADril 2026 genehmigt.

Lenzburg, 22. April 2026

Stadt Lenzburg
Für den Stadtrat

Der St dt ann

nd äs Sc mid

Der Stadtschreiber

/ / r-
Christ h Hofstetter

"Orientierender Hinweis: Im § 1 Abs. 4 des allgemeinen Gebührengesetzes des Kantons (SAR 662.100) ist geregelt, dass
die Gemeinden die Anwendbarkeit der kantonalen Gebührengrundsätze in der Gemeindeordnung übernehmen kön-
nen -< vgl. orientierende Hinweise im Anschluss an die Gemeindeordnung.

Stadt Lenzburg Rathausgasse 16 5600 Lenzburg
Zentra'e 062 886 44 20 lenzburg. ch Seite 6/1 .



Stadt Lenzburg

Orientierende Hinweise

Diese Hinweise auf das übergeordnete Recht etc. sind rein informativ und erleichtern die Lesbar-
keit der Gemeindeordnung. Sie - wie auch die Fussnoten in der Gemeindeordnung - sind nicht
Bestandteil der Gemeindeordnung, werden also weder vom Stimmvolk noch dem Einwohnerrat
beschlossen und auch nicht vom Kanton genehmigt. Der Stadtrat führt diese orientierenden Hin-
weise periodisch nach.

Paragraf Hinweis
Allgemein Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

S 18 2. Inhalt

' Die Gemeindeordnung hat Vorschriften zu enthalten über

a) die von den Gemeinden festzusetzende Zahl von Behörden- und Kommissionsmltgliedern;
b) die Durchführung der Wah :

c) die Art der vorgeschriebenen VerOffenUichungen,

d) die Zuständigkeit be! Absch'uss von Vereinbarungen über GemBindegrenzen;

e) die Zuständigkeit be; Erwerb, Verausserung und Tausch von Giuidstucken:

f) wertere Zuständ-gke'ten der Gemeindeorgane.

2 Die Gern einöeordn ung kann weiter namentlich bastimmen:

a) die Einsetzung einer Gesc^öftsprüfungskommission und die Zahl ihrer Mitgtieder,

b)'
o-
d) Wahlkreise für von der Gemeinde zu treffende Wahlen;

e) * die Erhänung oder Herabsetzung der Zahl der UnterschriHen bei Referendums- und Initiativbegehren:
f) * die Zuständigkeit des Gemgindarats für die Zusiche'ung des Genieincleburgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/171.100)

Zum § 3 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§ 56 II. Die Gesamtheit der Stimmberechtigten
1. Grundsatz, Wahlen

' Die Gesamtheit der Stimmberechtigten übt ihre Rechte an der Urne aus.

2 Durch die Urne werden insbesondere gewählt:

a) die Mitglieder des Einwohnerrates;

b) die Mitglieder des Gemeinderates, der Gemeindeammann sowie der Vizeammann;

c)* ...
d) die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Steuerkommission.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a ,ch/a /de/texts of law/171 100)
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Paragraf Hinweis
Zum § 4 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§ 57 2. Obligatorisches Referendum

1 Der Gesamtheit der Stimmberechtigten müssen zum Entscheid durch die Urne vorgelegt werden:
a) Änderung der Gemeindeordnung;
b) Beschlüsse über Änderungan im Bestand von Gemeinden;

c)*
d)
e)
f)

gültig zu Stande gekommene Referendums- und Initiativbegehren;
Begehren auf Abschaffung der Organisation mit Einwohnefrat;

von der Gemeindeordnung ausdrücklich bezeichnete weitere Geschäfte.

§59 4. ̂ kltion

' Jeder Slimmberechtigte kann dem PrSsidenten des Einwohnen-ates übar Gegenstände, die in die Zuständgkeit der Gesamtheit der
Slimmberechtigten oder des Einwohnenales fallen, in der Fonn eine- allgemeinen Anregung oder eines ausgearbeiteten Entwurfes
eine Motion einreirfien. Diese muss innert 6 Monatm ss'rt Einreichung vom Einwohnerrat behandelt werden.

z Ein Motionär, der ntehl Mitglied das Einwohnerrales ist, ist berechtigt, die Motion vor dieser Bflharde zu begriindan und an der
Beratung teilzun^men.

g 60 S. Initiative
a) Voraussetzung

1 S % dai SBmmberechtigten kännen in Fonn einer allgemainan Anregung oder eines ausgeaAe-telsn Enlwurfas die Behandlung von
Gegenständen, die in dte Zusländiglieit der Gesamtheit der Slimmberechtigten oder des Eirauohnarats fallen, beim Präsidenten des
Einwohnerrats vsriangen. .

§61 b) erfahren
sa) Obligatorisdies Referendum

' Unteriiagt der Gegenstand der Initiative dem obligatorischen Referend-im, so Isl innert eines Jahres sait Bnraichung der Inilialive
die Umsnabstimmung anzuordnen. In Ausnahmetöllen kann bBim Departennent des Innern!7] um Gine Fristvertängerung nachgesucht
werden.

2 Ist das Initiativbegehren in der Fonn einer alfgerroinen Anr&gung gestellt und stimmt der Einwohnerral demselbw zu, so ist eine
entsprachendn Vortage auszuarbaiten und diesa zur Abstimmung zu untBrtireiten.

3 Wird das Initiativbegehren als ausgearbeileler Entwurf eingereicht, so ist dieser mit dam Antrag auf Annahme oder Verwerfung zur
Abstimmun vorzu' en.

Zum § 5

5 62 bb) Fakullalives Referendum

1 Untsriiegt der Gegenstand der Initiative dem fakultativen Referendum, so kann der Einwohnerrat dem Initiativbegehren zustimmen.
Gegen diesen BescNuss kann das Referendum ergriffen wsrden.
2 Lehnt der Einwohnerral das Initiativbegehren ab, so hat er dasselbe innert 8 Monaten seit der Bnreichung mit dem Antrag auf

Verwerfung zur Abstimmung zu bringen.

g 63 c) GegensfDredilag

' Wird ein In'itiativbegehrsn in der Form aines ausgearbeiteten Entwurfes eingereichl, so kann der Einwohnarst einen
GsgenvoTSchlag ausarbeiten. Er hat diesen gleichzeitig mit dem Initiativbegehren zur Abstcnmung zu unterbreitsn.

§64 d) Regelung des Verfahrens in der Gemeindeordnung

' Im Übrigen regelt die Gemeindeordnung das Verfahren für die Initiative und das Referendum.

(Quelle: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/171 100)

Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131. 100)

§43 4. UntBrschrB

' Die Stimmbarechligten massen ihren Namen handschriftlich und leserlich auf die Unterechriftenliste setzen sowie zusätzlich ihre
eigenhändige Unterachrifl beifügen. Schreibunfähige können die Eintragung ihres Namens durch eine s;immberechtigte Person ihrer
Wahl vomehman lassen."

2 Sie massen alle weiteren Angaben machen, die zur Feststellung ihrer Identität nötig sind, wie Vornamen, Jahrgang, Adresse.

3 Sie dürfen das gleiche Referendumsbegehran nur emmal unterschreiban.
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Paragraf Hinweis

§ 62a . Allgemein

' Soweit die nachstehenden Bestimmungan keine Abweichungen enthalten, kommen in Geme'nden mit Geineindeversammlung oder
Einwohnerrat dte Vorschriften in den §§ 43, 45, 46 Abs. 2 und 3 sowie 54 Abs. 2 sinngendss zur Anwendung.

2 Sehen die Satzungen von Gemeindeveitiänden das Initiativ- und Referendumsrecht vor, galten die Vorschriften über Refefendum
und Initiativen in Gemeinden simgemäss.

§62b* Form
' IntUatlv- und Referendumsbagehren kommen durch Sammlung von Einzelunterschnften auf Unterschrillenlislen (Bogen, Blatl, Karte)
zu Stande. Diese haben faxende Angabw zu enthalten:

a) den Wortlaut des Begehrens,

b) den Hinweis, dass sich strafbar macht, ww unbefugt an einem Initiativ- oder Raferendumsbegehren teilnimmt oder das
Ergebnis eher Unterechrtflensammlung (Ur eine Iniüative odar ein Referendum fälscht (An. 282 SIG8) oder wer bei oiner
Unterechriftensammlung für eine initiative oder ein Referendum bsslichl oder sich bestechen lasst (Art. 281 SIGB).

§ 62c . Inhalt

' Das Initiativbegehren kann javreils nur einen einzelnen, in die Zuständigkeit der Gesamtheit der Stinnflnberechliglen an dar Urne, der
Gemeindeversammlung oder das Einwohnerrats fallenden Gegenstand zum Inhalt haben.

2 Das Referendumsbegehren darf sich nur gegen einen einzelnen Beachluss der Gemeindeversammlung oder des Einwohnefrats
richten, muss denselben andeutig bezeichnen und darf keine Bedingungen enthalten.

§ 62d . UnlBTschritonzahl

' Massgebend Br die Berechnung der erferoeriichen Unlerechrfflenzahl ist die Zahl der Stimmberechtigten am Tag der Hinteriagung
des InitiaUv- oder Referendumsbegehrens bei der Gsmelndekanziei.

§ 62e . Hinterlegung

' Vor Beginn der Unlerschriflsnsaromlung ff ein Inilialiu- odef Re'eremiumsbegehren isl die Unterschriftsnlisle bei de-
Gemeindakanzlei zu hintertegen.

S 62f' Einrttchuns, ROck.'ug

' Die Unterschriftenlisten einas Referendums- oder Iniliativbegehrens sind der Gemeindekanztei einzureichen. Sie stel'i den Ze'itpunM

des Eingangs fest, vemerst diesen auf den Listen und prüft die StimmberechtiguTg d&r UnterzeichnerinnBn und UnterTeichrer.
2 Die Unterechritlenlislm eines Iniliativbegehrens sind spaiBslais 12 Monate nach der Hinwrlagung fflnzuratehen.

3 Ein In'n'ativbegehrer, kann vom InniativkoiniteB bis zur Festsetzung der Umenabslimmuns zurückgezogen werden.

§ 62g * Feslstellur^ des Zustandekommens, VBröffendtehung

' Der Gemeinderat sleR fest, ob das Referendums- oder Init'ativbegehren den gesetzlichBf) AnfD'derjngen entspricht, die
vofgeschriebene Anzahr gülligsr Unterschriften atAveist, und erklan es gegebenenfalls als zu Stande gekommen.
2 Das Ergebnis der PrGfung sowie die Zahl dar gaitigan und ungflltigen Unterschriften sind im amtlichBn Publikationsorgan zu
veröffentlrchen.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun n.a -ch/a /de/texts of law/131.100)

Zum § 6 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100)

§ 65 III. Der Einwohnerrat
1. Zusammensetzung, WaM und Vertrehing *

1 Der Einwohnerrat besteht aus mindestens 30 und höchstens 80 Mitgliedern. Die Gemeindeordnung beslimml die MitgliedB-zahl.
Diese darf während der Amtsdauer nicht verändert werden.

' Wählbar sind alle SUmmberacfttigten mit Ausnahme der Mitglieder das Gansinderatss und dar Gemeindeschreiberin oder das
Gemeindeschreibers. *

3 Die Gemaindeordnung kann für das Gemeindapersonal die Unvereinbarkeit mit der Mitglledscfiaft im Einw&hnenat vorsehen. *
* Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen für die Wahl des Grossen Rates. Die Festlegung eines Quorums ist nicht zulässig.
Oiganisation und Vbroarfahren der Wahl regelt der Reglerungsral durch Veroidnung. *
5 Die Gemeindeoninung kann die Vertretung Hngerfristig verhinderter Mitglieder des BnwohrwratBs iwsehen. Die Bestimmungen
über die Vertretung Bngerfristig verhinderter Mitglieder des Grossen Rates gemäss § 7a des Gesetzes über die Organisalton das
Grossan Rates und über den Verkehr zwischen 6«r G-ossen Rat, dem RsgiBrungsrat und der JusUrieitung

(Geschsflsverkehrsgesetz, GVG) vom 19. Juni 1990I61 kommen sinngemäss zurAnwenduag. *

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/150.300)
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Paragraf Hinweis
Zum § 7 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§65 Abs. 5

5 Die Gemeindeonlnung kann die Vertretung längerfrisb'g vsrhinderter Mitgliadef das Einwohnerrates vorsehen. Die Bestimmungen
über die Vertretung längerfristig vertllnderter Mitgliader des Grossan Rates gemäss § 7a des Gesetzes über die Organisatton des
Grossen Rates und Ober den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und der Justizleilung

(Geschäftsvarkehrsgesate, GVG) vom 19. Juni 19901al kommen sinngemäss zur Anwendung. *

(Quelle: htt .// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/171.100)

Gesetz über die Organisation des Grossen Rats und über den Verkehr zwi-
sehen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und derjustizleitung (Ge-
schäftsverkehrsgesetz; GVG; SAR 152. 200)

g 7a * Vertretung

' Die MltglledBT des Grossen Rates können sich bei Verhinderung infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall jeweils während drei bis
zwölf Monaten vertreten lassen. Eine entsprechende Vertretung für die als Vertretung bestimmte Person isl ausgeschlossen.

2 Der Wille, sich vertreten zu lassen, ist dem Präsidium das Grossen Rates mBglichst vorgängig zur Verftindarung und unler

Eiireichung der entsprechenden Belege zur Kenntnis lu bringen. Das Präsidium prOft die Belege und bestimmt die Vertretung.

' Die Bestimmung der Vertretung erfolgt in de'- Regel nach den Grundsätzen über das Nachrücken gemäss § 18 des Gesetzes über
die Wahl des Grossen Rates (Grossratswahlgesetz) vom 8. Märe 19881't. Der Grosse Ral kann Ausnahmen durch Dekret regeln.

4 Der Vertretung kommen dieselben Rechte und Pflichten wie dem vertretenen Mitglied zu.
5 Während dar VertfBtung ruhen die Rachts und Pflichten des vertretsnen Mitglieds. Es erhalt Zugang zu den allgemeinen
Infonnationen für Mitglieder des Grossen Raias.

(Quelle: htt s:// tzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/152.200 )

Zum § 8 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§ 55 4. Geltende Vorschriften

' Soweit die nachstehenden Bestimmungen keine Abweichungen enthalten, gelten die Vorschriften übar die Gemeinden mit
Gemeindeveisammlung.
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§ 20 2. Stellung, Aufgaban und Befugnisse

1 Die Gemeindeversammlung tel das cfaerste Organ der Gemeinde.

2 Di9 Gemeindeveisammlung hat folgende Aufgeben und Befugnisse:

a) * dte Festlegung des Budgets und des Sleueffusses;

b)" die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes, der Jahresrechnung und der Kreditabrectinungen sowte die
Beschlussfassung darüber;

c) d:e Beschlussfassung über Ve rpflchtungs Kredite und neue, Jährlich wiedfiTkehrwide Ausgaben;
d) die Übernahme von Bürgsdiaflon und sonstigen Gew&hrteistungen;

e) die Festtagung der Entschädigungen der Mitglieder des Gemeinderßtes;

0 " die Beschlussfassung über die Enichtung von Gemeindeanstaltgn JBglicher Art;
g) die Beschlussfassung über die Beieiligung an pmalen oder gemischtwirtschaftlichen Untemöhmungen;
h) dis Genehmigung von Verträgen Eber die Übertragung von Aufgaben an DnHe und von Gemeindeverträgen, deren Folgen Mr

die Genneinden oder unmiüelbar de''en Einwohner van ertieblicher finanzieller Bedeutung sind;

i) der Eriass von Regtemenlen, in denen Gebjhren und Beitrage festgelegt werden, und uon Voischhften in Ausfühiung

kantonatar Erlasse;

k) . die Zusicherung des Gemeindebüigerrechls an Ausländerinnen und Ausländer, wenn die Gemeindeoidnung nicht die
Zuständigkeit des Gemeinderates vorsieht;

l) der Ertass und die Änderung des Dienst- unc! BesoMungsreglementes für das Bemeindepersonal:

m) dis Beschlussfassung über die Verteilung des Verm&gens und vcm Schulden bei Neuzuteilung von Gemeindegebietsn und bei
Bildung neuer Gemeinden;

n) die Beschlussfassung Ober den Beitrttt zu einem Gemeindeverband, einen allfaliigm Austritt sowie übsr die AutBsung eines

Veibandes;

o) die Best^itussfassung über Änderung oder Neubildung von Gerne indenamen, -wappsn und "sregsln,

p) die Besdilussfassung über die dem obligatorischen Referendum unlertlegenden GegBnstantle,

g) dia ihr durch die Gesetzgebung und die Gemelndeordnung, geslützt auf § 1 B Abs 1 l« ä-1, B&ertragan werden

3 Die Gemeindeversammlung übt die Aufsicht übei die Gemeindebehörden und sBmtliche Zweige der Ge-neindeveiwallung,
einschliesslich unselbststandigeroffenllich-rechllic'ier GemeindeanstaBen, aus .

§ 66 2. Zuständigkeit

' Dar Einwohnerral behandelt die Gesehene, die dem obligatorischen und fakultativen Referendum unterliegen.

2 Er entscheidet endgültig über die Geschäfte, die ihm durch die Gemeindeordnung gemass S 18 oder die Satzungen eines
Geineindeverbandes übertragen werden und dre nicht unter die Zuständigkeit gamäss § 20 Abs. 2 fa'len

3 In die endgültige Zuständigkeit des Einwohnerrates fa'len auch Beschlösse, die ihrer Natur nach nich* dem Referendum
untersteflbar sind

" Der Einwohnerrat wählt die Mitglieder des Wahibüros (Slimmenzahler und ihre Ersatzmitglieder). .

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en. a . ch/a /de/texts of law/171. 100)

Zum § 9 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100)

§ 67 3 Organisation

f Der Einwohnerral wählt auf die Dauer von 2 Jahren aus seiner Mitte den Präs;denfe"i, den Vtzepräsidenten und 2 Stimme nzähle r,

die zusammen mil dem Protokollführer das BBro bilden

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/171.100)

Zum § 11 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§55 4. Geltende Vorschriften

' Soweit die nachstehenden Bestimmungan keine Abweichungen enthalten, gelten die VorechnSen Ober die Gemeinden mit
Gemeindeversammlung.

§ 26 e) Offentltehkeit

' Die Gemeindeversammlung ist affenUich Der Vofsteende kann aus wichligan Brtlnden die Teilnahme nicht stimmberechlialer
Personen untersagen- Die Presse hat in jedem FallB ZuUitt

2 Alte Beschlüsse der Gemeindeversammlung sind ohne Verzug zu veröffentlichen.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en. a . ch/a /de/texts of law/171. 100)
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Zum § 12 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100)

§47 V. Kommtssionen
1. Finanzkommission

' in jeder Gemeinde besteht eine Finanzkommission. Sie setzt sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen und konstituiert sich
selbst- Der Fcnanzkommisswn obli^jen dce *

a) *. Ste.tungnahma zum Budget zuhanden des Gemeinde rats U'K) des zustöndigen Organs,

b)' Prilfung der Jahresrechnung und der Kredi-abrechnunflen sowie dia Erelattunn eines scti'iniichen Berichts zuhanden des
Gmieinderats und des zuständigen Organs,

c) . Prühing der Grundsätze der HaushBltslührung gemass § 85b und der Buchführung gemass S 82a,

ä) * Behandlung weiterer, von der Gemeindeorctnung bezeicmeler Gesch&ne, sofern diese ntcM diB Wahl einer
Gesdiäfl^rüfungskommission vorsieht

s Die Flnanzkommlssion meldet scfiwere Manael in der Rechnungsfühnjng und Anzeichen alllallig str
unve*20g!ich den- Gemeinderat und dem zuständfgen DepartemenlB

iflrer Vsifehlungen

§48 2. Gesch äftsprüfungskommission

' Der Geschäflspriifungskommission obliegen die Prüfung des Rechenschaflsbenchlas und die Bshandlung alifälKgef weiterer, von
der Gameindeordnung zu bezoichnendar Geschäfte. Die Bestimmjngen über die Finanzkommiss'ion finden sinngemass Anwendung.

S 88f ' S. Rückweisung

' Ole zurückgewiesene Jahrasrechnung oder Kreditabreclnung ist innert 60 Tagen durch den Gemeinderal und die
Finanzhomffiission neu zu überprüfen und mit den Anträgen dsm zur Beschlussfassung zuständigen Organ zu untertoreilen. Des

zuständige Departement kann die Frist auf begrondetes Gesuch hin verlängern.

2 Bei einer erneuten Rückweisung der Jahresrechnuns oder Kred'rtabrechnung ist diese dem Regierungsrat zum Enlscheid

vorzulegen.

' Ole Bestimmungen gsmäss den Absaben 1 und 2 gelten slnngemass auch für das Budgel und den Steuarfuss.

§ 90d . 3. Dringende Ausgaben

' Ertragt sine Ausgabe, für die im Budget Rein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, keinen Aufschub, kann der Gemeinderet sie
tätigen

a Dre Finanzkommissron ist über die dringenden Ausgaben zu infomiieren.

5 90i . 4. ZusBtzkredit

' Zeigt sich vor oder während der Austüh'ung eines Vorhabens, dass der gesprochene VerpnichtungskredN nicht ausreisht. Ist ein
Zusatzkredit vor dem Eingehen neuer Verpffichtungen einzuhoien Ist dies ohne bedeutende nachteilige Fo^en für die Gemeinde
nicht möglich, bewilligt der Gemeinderat den Zusstzliredit und infonniert die Finanzkommission darüber.

2 Mit der Ganehmigung der Kredilabrechnung werden alltilllge Mehrausgaben bewilligt.

§94a
3 Der Gemeinderat und die LeHerin oder der Leiter Finanzen bestätigen ge»neinsam mit dem Abschluss der Jahresrechnung

geganüber dor Fjnanzkommission, dass
a) äffe buchungspflichtigen Geschäftsfälle in dw vorliegenden Jahresrechnung erfasst smd,
t>) sämtliche Vermftgenswertß, Verpflichtungen. Gufhaben unö Schufcten in der Bilanz berücksichtigt sind,

c} alte Evantualverpflichlungen. Bürgschaften und Beteilfgungs Verhältnisse im Anhang zur Jehresrechnung aufge'ührt smd.

d) alle zum \^rst8ndnis des Jahresergebnisses nflligen Informalionen In den Ertfluteiungen zur Reüinunn enthalfen sind.

* Oer Gemeindarat kann von sich aus oder auf Antrag der Finanzkommission zur Überprüfung der Rechnung in tormeller und
maierielter Hlnstehl die Einsetzung besonderer Revisionsstellen oder Sachverstandiser beschliessen. Diese können auch nir laufende

Kontrollaufgaben eingesetzt werden

5 De- Gemeindara^ kann die Durchführung unengeme Meter Revisionen bei jenen Pereonen, die Getd veiwatten, der
Finanzkommissron übertragen.

§ 94c * Finanzicommission
' Die Finanzkommissi on prüft die Rechnungen, wobei sie vom Gameinderat über die ErtBdigunfi einzelner vemanunasgeschafte und

AbwuAluig einzelner Kredite Auskunft sowie in die entsprechenden, nicht vertraulichen Akten Einsicht verfangen kann- Sie
berüekSBhtlgt dabei die Ergebnisse der Bilanzprüfung gemass Absatz 2.

' Der Gemeinderat Bsst üie Bilanz jährlich durch eine externe Revlslonsstelle prüfen. DiesB unlerbreitet ihien schrifllicnen Benchl
gleichzeitig der Finanzkommission und dem Gemeinderal.

(Quelle: htt s:// tzessammlun en. a . ch/a /de/texts of law/171. 100)
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Zum § 14 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171.100)

§ 37 b) Aufgaben und Befugnisse

' Dem Gemeinderal stehen alle Befugnisse zu. die nicht durch VorschriHen des Bundes, des Kantons oder der Gemeinde einem
anderen Organ übertragen sind.

2 Dem Gemeinderal obli^en insbesonöe,re:
a) die VOfbereilung aller Geschane und die Anlragstolung zuhanden der ihm übergeordneten GeniBindeoraane snwie der Vollzug

der Beschlüsse derselben;

b) * die unmittelbare Aufsictit über die Vewailung und den Flnanz'iauslialt der Gemeinde, einschliesslich unselbstsiandiger
öffentlich-rechtlicher Gemeinäeanstatten;

c) die a;tjährtiche Eretattung eines schrifUich&n oder -nündtichen Rechenschaftsberichtes ober die Gemaindaveiwattung:
d^ * dis Auftichme von Darlehen. Anleihen und Kretfter sowie die Aniage von Geldern;

e; die Vertretung der Gemeinde in alten Rechtssl-eiligkeiten, mit Einschluss notwendiger Enteignungsverfahran,
() . die Soree ffir die lokale Siche.-1'ieit gemSss Gesetz über d:e Gewahfteislung der öffentlichen Sicherheil (Polizeigeselz, PolG)

vom 6. Dezember 2QOSW sowie der Ertass eines entsprechenden ReglQmentes;

g) die ihm durch Spezialer-asse übertragenen Aulgaberi;

h) die Begründung und Auftisburvg von Dtenstoar^eiten (ausgenommen Bauredite und Kiesgusbeutungsrechte), von Grundlastsn
unc GfundpTandrechten zu Gunsten und zu Lasten der Gemeinde mit den entsprBchenden gmndbuchiichen Eintragungen und
Löschungen;

t) die Verantassung von Vormerkungen und Anmerkunger m Grundbuch in den gesetzlich voigeseFienen Fällen;
k) . dis Einburgefung von Schweizerinnen und Schweizern, di8 BOrgerrechtssnltessung unler Vorbehalt der Entiassung aus dem

Schweizer Bürgerrecht sowie die Zusisheiung des Gemeindeburgerrechts für Ausianderinnen und Ausiänder, v.vwi dies die

Gemsindeordnung vors:eht;

() die Ergebung öffentlicher Arbeiten und Liefeningen;

m) a,.e TOileren, ihm durch Vorecftriften des Kantons und der Gemeinde, namBnllicli der Gemeindeordnung, sowie durdi
Beschluss übergeordnetef Organe übertragenen Aufgaben;

n) diB Wahl von Kommissionen, soweit sie nisht einem enderen 0-gan zustehl;

o;" die Wahl oder Anstellung des GGnneindeDsreonaS:

p) . die Wahl oder Ans1»'lung der v.'eiteren, lach den a'nsch agisen Vorschrinen vom Gemeinderal zu ernennenden Funk:ionäre.

§ 94a r Gemeinderat

' Der Qemeimferal trtgl die Verantwortung rar die flnaiuielle Führung der Oemirinde.

" Er ist na'nentteh zuständig für

a)-
b) die Venn'etung und Verpachtung von Gemsimieeigsnl.in-,

c) die Regelung der interner KcnlrcUe und dar mierschrnsoerechüguno,
d) der; Abschluss der (a- Behörden, MitarteBende und Gemeinile erfo'dertKhan Veisicheningen,

e)' d» Alifbewahning und Archilier^ig des Budces, der Rechnunflen, Bslege, Bücher und anderer Untertagen des Haushalts,
0 * die pehodische Durchführung unartgemeldeter Revisronen bei jenen Personen, d'e Geld verwatten

' Der Gemeinderat und die Lertsrin oder der Le'rtoi FiTanzen bestätigen pemeinsa'n mil de'n Abschluss der Jahresrechnung

gegenüber der Finanzkommissioi, üass
s) ato bjchungspfli^ttigen Gescböifsfölle fn der vo'liegoiden Jahresrechnung erfasst sind,

b) sämt,?che Vemiögenswerte, VerpHichtungen, Guthaben u^d Schufden in der Btlanz berticksichtigt sind,
c) a!te Evenlualverpfiichlungen, BB-g»chaRen und BeteiIigungsuerhBWnisse im Anhang zur Jahresrechiung aufgeführt sind,
d) afle ZIOTI Verständnis des Jahre sergebnreses nöUgen In'omiatHinen in den Ertöutetungen zur Rechnung enthalten sind
4 Der Gemeindgrat kann von sich aus cxler auf A^rag der F nanzkommission zur Überprüfung der Rechnung in fo.TneIler und
materielle- Hinsfchl die Einsetzung beKinderer Revisionsstellen oder Sachverständiger beschBessen. Diese können auch für laufende
Kontroltaufgaben eingesetzt werden.

5 Der Gememderat kann die Durchführung unanaemekletef Revisionen be; jenen Personen, die Geld vemalten, der

Finanzkommission überlregen

§ 4 IV Änderung von Gemeindegreruei i

' Änderjngen von Gemeindegrenzen, die nicht ubeibaute Flächen betreffen und sonst keine wesenlliche Andemng im Bestand der
Gemeinden bewirken, kbnnen durch Vereinbarungen unter den Gemeindon erfolgan. Diase bedürfen der Genehmigung dufch den

Regiorungsral

2 Aus wichtigen Gründen kann der Regierungsral nach Anhören der Gemeinden solche Änderungen auch von sich aus beschliessen.

§79 1. Abgeordnetenversammlung

' Die Wahl der Abgeordneten erfolgt in den Verbandsgemeinden durch das nach der Gemelndeordnung zuständige Organ.
Jede Gemeinde hat Anspruch auf mindestens einen Sitz. Die Amtsdauer entspricht jener der Gemeinderate.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/171.100)
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Gesetz über die politischen Rechte (GPR; SAR 131.100)

§13 Anordnung

' Die Wahlen und Abstimmungen sind gemeindeweise vorzunehmen und werden wie folgt angeordnet:

3. Vom Gemeinderat

a) * die Ersatzwahlen für Gemeinderate und die von der Gemeinde zu wählenden Kommissionen;

b) die Wahlen von Abgeordneten in die Gemeindeveitoände gemäss Gemeindeordnung;

c) die Abstimmungen in Gemeindeangelegenheiten.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun n. a . ch/a /de/texts of law/131. 100)

Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürgerrecht (KBÜG; SAR
121. 200)

§ 25 Übertragung der ZustSndigkeit für die Zusicherung des Gemeindebargerrechte

' Die Gemeinden können in der Gemeindeordnung die Zuständigkeit des Gemeinderats für die Zusicherung des

Gemeindebürgen-echts vorsehen. Eine Übertragung dieser Befugnis gemäss § 39 Abs. 1 des Gesetzes über die
Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember 1878P1 ist ausgeschlossen.

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en.a .ch/a /de/texts of law/121.200)

Zum § 15 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; GG; SAR 171. 100)

§8 2. Wahlbüro
a) Zusammensetzung

1 In jeder Gemeinde bestehl ein Wählbüro.

2 Dem WahlbOro steht ein Mitglied des Gemaindwates vor. Der CSemeindeschrelber oder ein vom Gemeinderal beslimmlar
Stelh/ertreter amtet als Aktuar,

3 Die Zahl der übrigen Mitglieder und Ersatzm'tglieder des Wahlbüros (Stinrmenzähler) m'rd in der Gemeindeordnung festgelegt.

- Der Gemeinderal kann das Wahlbüro nStigenfalls durch den Beizug von Hitfskraflen erwsitem.

§9 b) Vbrste bei Gameinderatswahlen

' Bei Gemelnderatswahlen IsitBt eine gewählte SSmmanzählerin oder ein gewähller Stimmenzähler das WahlbOro beziehungsweise
die Durdiführung der Wahl in Gemeinden mit Versa mmlungswahl."

Die gewählten Stimmenzählerinnen und -zähter bestimmen den Vorsitz selber. Kommt keine Wähl zustande, wird die Leitung dem
ältesten Mitglied Überträgen. *
2 »

3 *

§10 c) Entschädigung

' Die MUglieder des WahlbOros werdan durch die Gemeinde entschädigt.
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2. 2. Stimmenauszählung

§ 20' Öffnung der Urnen

' Die Urnen dürfen erst am Hauptwah;- oder Hauptabstimmungstag geöfhet werden.
2 Das WahlbQro darf bei Verhältniswahlen und bai gleidueitig stattfindenden Wahlen von Ständerat beziehungsweise Regierungsrat
die Umsn am Vortag des Hauptwahl. oder Hauptabstimmungstags fiffnen und mit der Auszahlung daf SSmmen beginnen.
3 Bei Mehrtietewahton in Kantor, Bezirk und Kieia sowie AbsUmmungen über eideentesische und kantonale Vortagen kann die

zuständige Stelia die Umenafnung sowie den Beginn der Stimmanauszählung am Vortag des Hauptwahl- odsr
Hauptabstiminungstags bewilliger,.

4 Der Regierungsrat kann einer Gemeinde auf Gesuch hin bswilligen, wx- dem Hauptwahl- oder Hauptabslimmungstag in getrennten
ArbeKssctiriften

a) die Antwortkuverts zu offnen jnd die Stimmrechtsausweisa von den StimmzeHelkuvens zu separieren,
b) die aimmzetlelk.iverts zu Offnen und die Slimmzettsl in dia Urne zu legen.

8 Bei vorzeitiger Umenöffnung haben alle im WaNburo tatigBn Peisonen das Gebot der Amtsverschwiegsnheit zu bsachten und
insbesondere Zwischenergebnisse geheim zu halten.

(Quelle: htt s://esetzessammlun en. a . ch/a /de/texts of law/131. 100)

Zum §17 §1 Abs. 4 des allgemeines Gebührengesetz des Kantons (SAR 662. 100)

In den Gameinden kann die Gemeindeordnung die Anwendbarttelt dBf allgemeinen kantonalen Gebührengrundsatze vorsehen

(Quelle: htt s:// esetzessammlun en. a .ch/a /de/texts of law/662. 100)
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